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Fragen Sie nach Begleitung bei der 

Gründung von Gesellschaften zur 

Entwicklung und Verwaltung von Im-

mobilien, Unterstützung für die Ab-

wicklung eines Bauträgerprojekts als 

Treuhänder oder diskutieren Sie Kon-

zepte zur Vermögensnachfolgeregelung 

im familiären Immobilienunternehmen 

mit Ihrer Notarin und Ihrem Notar. Und 

immer wichtiger werden in letzter Zeit 

Regelungen für den Fall der Geschäfts-

unfähigkeit beispielsweise durch einen 

Unfall oder Schlaganfall – hier kann 

eine fehlende Regelung binnen weniger 

Tage zu massiven Vermögensverlus-

ten führen. Ihre Notarin und Ihr Notar 

können gemeinsam mit Ihnen Vorsorge 

treffen, um Nachteile zu vermeiden.

Fragen Sie den Profi!
Notarinnen und Notare sind aufgrund 

ihrer langen und intensiven Ausbil-

dung in unterschiedlichen Rechtsberei-

chen im Rahmen der vielfältigen prak-

tischen Tätigkeit die geeigneten Profis 

für nahezu alle rechtlichen Fragen und 

Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Immobilien. Als wohl einzige Aus-

nahme gilt, dass sie keine Vertretung 

in Streitigkeiten übernehmen können. 

Aber gerade diese Einschränkung prä-

destiniert Notarinnen und Notare als 

hervorragende Berater und Urkunden-

verfasser in allen Angelegenheiten 

durch die streitvermeidende Wirkung 

notarieller Tätigkeiten.

Bei der Begründung von Rechts-

verhältnissen wie der Schaffung von 

Wohnungseigentum oder der Vermie-

tung von Immobilien, seien dies Woh-

nungen, Wohnhäuser, Geschäftslokale 

oder sonstige Gewerbeobjekte, ist die 

vorausschauende vertragliche Rege-

lung von besonderem Wert. Eine gute 

Regelung stimmt die Interessen und 

Ansprüche aller beteiligten Parteien 

miteinander und aufeinander ab und 

sorgt dafür, dass mögliche Meinungs-

verschiedenheiten nicht zu gerichtli-

chen Streitigkeiten werden. 

Aber auch eine Transaktion wie der 

Erwerb von Eigentum an einer Liegen-

schaft ist besser geregelt, wenn die 

Interessen aller Vertragsparteien glei-

chermaßen berücksichtigt werden und 

der Vertrag nicht der Durchsetzung 

von Einzelinteressen dient. Ein Ver-

käufer, der dem Käufer die notarielle 

Abwicklung vorschlägt, zeigt dadurch, 

dass ihm ein ausgewogener Vertrag 

wichtiger ist als die Durchsetzung der 

eigenen Interessen, und genießt da-

durch einen Vertrauensvorschuss.

Und umso komplexer Regelungen 

werden, desto wichtiger ist die unpar-

teiliche Beratung, Vertragserstellung 

und Abwicklung. Fragen Sie einfach 

Ihre Notarin und Ihren Notar

NOTARIELLE BEGLEITUNG

Notarielle Begleitung  
bei Immobilien
geschäften 
Oft werden Notarinnen und Notare auch von Immobilienprofis 
nur mit Kaufverträgen und Grundbuchseintragungen 
verbunden – die umfassende Ausbildung und Praxis dieser 
Berufsgruppe hat aber sehr viel mehr unterschiedliche 
Beratungs und Dienstleistungsangebote parat.

Alexander Winkler 
Vizepräsident der  
Notariatskammer für  
Wien, Niederösterreich 
und das Burgenland
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Rechtssicherheit  
als Fundament  
Ihrer Immobilie
Eine Immobilie ist nur so lange wertbeständig, solange sie in 
einem rechtssicheren System eingebettet ist. Rechtsstaat
lichkeit setzt aber auch Rechtspflege voraus. Damit auch Sie 
sich im Dschungel der Paragrafen zurechtfinden können, sind 
Rechtsanwälte ein wesentlicher Faktor. Sie sind nicht nur Hüter 
des Rechts, sondern schützen auch Ihr Eigentum.

Grund und Boden sind nicht ver-

mehrbar. Vor allem aber: Immo-

bilien stehen fest an einem Ort und 

können nicht beliebig verrückt werden, 

wenn die Rahmenbedingungen einmal 

nicht mehr passen oder wenn man sich 

verspricht, dass die Immobilie woan-

ders mehr wert sein oder mehr Ertrag 

abwerfen könnte. Die Immobilie ist an 

einem Ort gebunden – und damit ist es 

auch wesentlich für die Eigentümer der 

Immobilie, dass an dem Ort, an dem sie 

steht, rechtsstaatliche Prinzipien herr-

schen. Das ist nicht nur wichtig für den 

Erwerb, Verkauf, das Vererben oder die 

Schenkung von Eigentum selbst, auch 

die Abwicklung – sprich Vertragsrecht, 

Konsumentenschutz etc. – sowie die 

Vermietung, Verwaltung, allfällige Haf-

tungsfragen oder mögliche Gewähr-

leistungsansprüche sind gesetzlich ge-

regelt. Für den Nichtjuristen kann das 

mitunter sehr komplex sein. Das öster-

reichische Recht ist nämlich ein über 

mehr als 200 Jahre gewachsenes Sys-

tem, das immer wieder durch Rechts-

pflege erweitert, konkretisiert oder aus-

judiziert worden ist: ein Zeichen eines 

lebendigen Rechtsstaats und notwen-

dig, um den Begriff Eigentum überhaupt 

rechtssicher definieren zu können.

Regelung von Verträgen
Das grundlegende Recht, auf dem 

das österreichische Zivilrecht basiert, 

stammt aus dem Jahr 1811 und bildet 

seitdem das Fundament für die Bezie-

hung zwischen den verschiedenen Ak-

teuren auf dem Immobilienmarkt. Ein 

wesentlicher Aspekt der Rechtsstaat-

lichkeit in der Immobilienwirtschaft ist 

die Sicherung der Eigentumsrechte. Das 

österreichische Zivilrecht garantiert 

den Schutz des Eigentums und regelt 

die Bedingungen für den Erwerb, die 

Übertragung und die Verwaltung von 

Immobilien. Dies schafft Vertrauen und 

Stabilität auf dem Immobilienmarkt, da 

die Parteien darauf vertrauen können, 

dass ihre Eigentumsrechte rechtlich ge-

schützt sind. Darüber hinaus spielt die 

Rechtsstaatlichkeit eine wichtige Rolle 

bei der Regelung von Verträgen im Zu-

sammenhang mit Immobilien, sei es 

beim Kauf, der Vermietung oder der 

Verwaltung von Immobilien. Verträge 

müssen klar und eindeutig sein und die 

Interessen aller beteiligten Parteien be-

rücksichtigen. Das österreichische Zivil-

recht stellt sicher, dass Verträge recht-

mäßig und bindend sind und im Falle 

von Streitigkeiten vor Gericht durchge-

setzt werden können.

Im Bereich des Immobilienrechts 

sind das Erbschaftsrecht und das 

Schenkungsrecht ebenfalls von gro-

ßer Bedeutung. Hier stellt die Rechts-

staatlichkeit sicher, dass Erbschaften 

und Schenkungen rechtlich gültig und 

transparent sind und dass die Inter-

essen der Erben sowie der Schenker 

und Beschenkten geschützt werden. 

Das österreichische Erbrecht und das 

Schenkungsrecht legen klare Regeln 

und Verfahren fest, um sicherzustel-

len, dass Vermögenswerte fair und ge-

recht übertragen werden.

In Bezug auf die Verwaltung von 

Immobilien ist Rechtsstaatlichkeit 

von entscheidender Bedeutung, um 

einen fairen und gerechten Umgang 

zwischen Vermietern und Mietern zu 

gewährleisten. Das Mietrechtsgesetz 

RECHTSSICHERHEIT

„Das österreichische Zivilrecht garantiert den Schutz des 
Eigentums und regelt die Bedingungen für den Erwerb, 
die Übertragung und die Verwaltung von Immobilien.“
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(MRG) legt die Rechte und Pflichten von 

Mietern und Vermietern fest und re-

gelt die Bedingungen für Mietverträge, 

Mietzinsanpassungen und Mietrecht-

streitigkeiten. Die Rechtsstaatlichkeit 

gewährleistet, dass Mieter vor willkür-

lichen Maßnahmen seitens der Vermie-

ter geschützt sind und dass Vermieter 

ihre Eigentumsrechte innerhalb der 

gesetzlichen Grenzen ausüben können.

Darüber hinaus bietet das Konsu-

mentenschutzgesetz (KschG) einen zu-

sätzlichen Schutz für Verbraucher im 

Immobilienmarkt. Es regelt die Trans-

parenz von Verträgen, informiert Ver-

braucher über ihre Rechte und Pflich-

ten und stellt sicher, dass Verbraucher 

vor betrügerischen oder unlauteren 

Geschäftspraktiken geschützt sind. Die 

Rechtsstaatlichkeit im Rahmen des 

Konsumentenschutzgesetzes gewähr-

leistet, dass Verbraucher fair und ge-

recht behandelt werden und dass sie 

Zugang zu wirksamen Rechtsmitteln 

haben, falls ihre Rechte verletzt werden.

Die wichtigsten Akteure im Kreis-

lauf der Rechtspflege sind Anwälte, die 

den genauen Überblick über das Sys-

tem haben und Ihnen für alle Fragen 

rund um Ihre Immobilie – vom Erwerb 

bis zum Vererben oder Verkaufen und 

für alles dazwischen – unterstützend 

zur Seite stehen, um Ihrem persön-

lichen Recht zur Geltung verhelfen. 

Unsere Publikation Immo-Recht KOM-

PAKT soll Ihnen, geschätzte Leserin-

nen und Leser, eine Art Kompass in die 

Hand geben, um Sie über die aktuellen 

rechtlichen Rahmenbedingungen zu 

informieren, aufbereitet von jenen, 

die es am besten wissen, nämlich von 

rechtskundigen Menschen wie Anwäl-

ten, Bewertern und auch Steuerbera-

tern. Mit den richtigen Sachverständi-

gen an der Seite schützen Sie sich nicht 

nur vor unangenehmen Überraschun-

gen – im Fall des Falles verteidigen sie 

auch Ihre persönlichen Rechte vor Ge-

richt bei unklaren Rechtsfragen.

RECHTSSICHERHEIT

Charles Steiner 
Chefredakteur,  
immobilien investment

„Die wichtigsten Akteure im Kreislauf der Rechtspflege 
sind Anwälte, die den genauen Überblick über das 
System haben und Ihnen für alle Fragen rund um Ihre 
Immobilie unterstützend zur Seite stehen.“

„Wir unterstützen  
umfassend, 

mit langjähriger  
Erfahrung. 

Von Räumungs
verfahren bis hin  
zu Green Leases.“

„Die Immobilienrechts spezialisten am Standort Wien. 
Wir beraten nicht nur, sondern wir begleiten Sie.“

www.M2S.at
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MIETVERTRÄGE

Mehr Ertrag über  
Mietvertragsmanagement
Wie viel Ertrag eine Immobilie abwirft, hängt in erster Linie von den Mietverträgen ab.  
Wie man rechtlich mit Mietverträgen umgeht, die unter dem Marktwert liegen und wie 
Sicherheit und Nachhaltigkeit der Erträge gewährleistet werden können, lesen Sie hier. 

In Österreich liegt wie auch in ande-

ren Ländern die Basis des Werts von 

Ertragsimmobilien oft in den Bestands-

verträgen. Die Mietverträge bestimmen 

maßgeblich über die Rentabilität einer 

Immobilie, und wenn diese nicht zum 

marktüblichen Mietzins vermietet ist, 

sei es Over- oder Underrent, dann be-

einflusst dies den Wert der Immobilie 

erheblich. Ein Underrent-Vertrag kann 

zu einer Wertminderung führen, da er 

die potenziellen Erträge entsprechend 

schmälert. Deshalb ist es wichtig, die 

Sicherheit und Nachhaltigkeit der Erträ-

ge zu gewährleisten. Rechtliche Fragen 

spielen hier eine entscheidende Rolle. 

Wann kann ein Underrent-Vertrag ge-

löst werden und zu einer höheren Miete 

neu vermietet werden? Diese Frage ist 

von zentraler Bedeutung für Investoren 

und Eigentümer von Ertragsimmobilien.

Umsetzung nachhaltiger  
Maßnahmen
Ein weiteres wichtiges Thema, das aktu-

ell häufig diskutiert wird, ist die Nach-

haltigkeit und ESG (Environmental, 

Social, Governance). Es stellt sich die 

Frage, ob und inwieweit rechtliche Maß-

nahmen zur Förderung von Nachhaltig-

keit und ESG umgesetzt werden können. 

Dürfen derartige Maßnahmen durch-

geführt werden, und können rechtlich 

höhere Mieten aufgrund von ESG-Maß-

nahmen durchgesetzt werden? Hier 

bedarf es einer genauen rechtlichen 

Prüfung und einer klaren gesetzlichen 

Regelung, um Investoren Sicherheit zu 

geben und die Umsetzung von nachhal-

tigen Maßnahmen zu fördern.

Zusätzlich zu diesen Themen sind 

auch rechtliche Fragen im Hinblick auf 

das Risiko politische Entscheidungen 

betreffend von großer Bedeutung. Dazu 

gehören Aspekte wie das Aussetzen 

von Indexierungen, Mietendeckel, Leer-

standsabgaben, baurechtliche Anforde-

rungen, widmungsrechtliche Anforde-

rungen, mietzinsrechtliche Diskussionen 

und umweltrechtliche Aspekte. Diese 

rechtlichen Themen können erhebliche 

Auswirkungen auf die Immobilienbewer-

tung und -nutzung haben und müssen 

daher sorgfältig berücksichtigt werden.

Fundierte Kenntnis ist unerlässlich
In der Vergangenheit wurde die Immo-

bilienbewertung vor allem von techni-

schen und steuerlichen Aspekten ge-

prägt. Die rechtlichen Aspekte wurden 

jedoch oft vernachlässigt. In der heu-

tigen Zeit, in der rechtliche Rahmen-

bedingungen zunehmend komplexer 

werden und politische Entscheidungen 

einen immer größeren Einfluss auf den 

Immobilienmarkt haben, gewinnen 

rechtliche Fragen eine immer größe-

re Bedeutung. Eine fundierte Kenntnis 

der rechtlichen Rahmenbedingungen 

ist daher unerlässlich für Investoren, 

Eigentümer und Entwickler von Ertrags-

immobilien in Österreich und weltweit.

Isabella Reinberg 
Partnerin bei  
Reinberg & Partner
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BAUWIRTSCHAFT

Neue Chancen für  
die Bauwirtschaft 
Für sämtliche Immobilienunternehmen sind die von  
der Regierung zum Teil bereits beschlossenen Maßnahmen 
zur Ankurbelung der Bauwirtschaft und zum Ausbau 
der Sanierungsmaßnahmen – gebündelt im neuen 
Konjunkturpaket „Wohnraum und Bauoffensive“ –  
sehr zu begrüßen. 

Positive Effekte wird jedenfalls die 

Förderung der Schaffung von Ei-

gentum haben, da für Kaufpreise bis 

500.000 Euro die Eintragungsgebühr 

ins Grundbuch sowie die Pfandrechts-

eintragungsgebühr entfällt. Bauträger 

haben ihrerseits in den letzten Mona-

ten ähnliche Angebote für den Kauf 

von Eigentumswohnungen an die 

Käufer unterbreitet. Die Anschaffung 

musste dabei nach dem 31. 3. 2024 er-

folgen und die Eintragung ins Grund-

buch zwischen 1. 7. 2024 und 30. 6. 2026 

beantragt werden. Bei der angeschaff-

ten bzw. hergestellten Immobilie muss 

es sich um den Hauptwohnsitz han-

deln, der auch in weiterer Folge fünf 

Jahre aufrechterhalten bleiben muss.

Zusätzlich wird die beschleunigte 

Abschreibung, die mit dem KonjStG 

2020 eingeführt wurde, zeitlich befris-

tet nochmals erhöht. Für Fertigstellun-

gen von Wohnungen zur Vermietung 

darf nunmehr im Zeitraum von 31. 12. 

2023 bis 1. 1. 2027 während dreier Jah-

re das Dreifache der Normalabschrei-

bung von 1,5 Prozent abgesetzt und 

dadurch das Vermietungseinkommen 

reduziert werden. Ebenso entfällt die 

Anwendung der Halbjahresabschrei-

bung, wenn die Anschaffung oder Fer-

tigstellung im zweiten Halbjahr erfolgt. 

Voraussetzung für die Inanspruchnah-

me dieser Abschreibung ist, dass das 

Gebäude zumindest den Gebäudestan-

dard Bronze nach Klimaaktiv-Standard 

aufweist. Diese erhöhte Abschreibung 

kann für die Liebhabereiberechnung in 

eine Normalabschreibung umgerech-

net werden, sodass daraus kein Lieb-

habereirisiko entsteht.

Steuervorteile für Sanierungen 
Auch für den Ausbau der Sanierungs-

maßnahmen wurden Instrumente be-

schlossen: Bei vermieteten Objekten 

besteht die Möglichkeit der Verteilung 

der Investition auf 15 Jahre, sofern eine 

Förderung nach dem dritten Abschnitt 

des Umweltförder-Gesetzes gewährt 

wird oder die Voraussetzungen für eine 

solche Förderung nachweislich vorge-

legen haben. Zusätzlich gibt es steu-

erliche Begünstigungen, sofern eine 

thermisch-energetische Sanierung vor-

genommen oder das Heizsystem durch 

ein klimafreundliches System ersetzt 

wird. Bei vermieteten Wohngebäuden 

kann nunmehr ein fiktiver Steuerauf-

wand von 15 Prozent der investierten 

Summe geltend gemacht werden, wo-

durch ein vergleichbarer Effekt wie 

beim Öko-Investitionsfreibetrag (Öko-

IFB) entsteht. Da der Öko-IFB nicht für 

Gebäude in Anspruch genommen wer-

den kann, gibt es die Möglichkeit des 

fiktiven Steueraufwandes auch im Be-

triebsvermögen. Dieser Öko-Zuschlag 

kann für die Steuerjahre 2024 und 2025 

geltend gemacht werden.

Einige zusätzliche Maßnahmen wie 

zum Beispiel die Verlängerung des Be-

obachtungszeitraums für Zwecke der 

Liebhabereiberechnung sowie die Er-

höhung des Handwerkerbonus stehen 

noch aus.

Karin Fuhrmann 
Steuerberaterin,  
Partnerin und Mitglied 
des Management-Teams 
bei TPA
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Erfolgreich eine  
Immobilie erwerben
Der Erwerb von Immobilien wurde in den letzten Jahren durch verschiedene Faktoren und 
Regulatorien wie etwa restriktive Kreditbedingungen, steigende Zinsen oder die Einführung 
von Leerstandsabgaben sukzessive schwieriger. Eine gut durchdachte Abwicklung ist daher für 
einen reibungslosen Immobilienerwerb umso wichtiger.

Je nach Art der zu erwerbenden Im-

mobilie gibt es unterschiedliche 

Faktoren, die zu beachten sind.

Eigentumswohnung
Beim Ankauf einer Eigentumswoh-

nung ist zunächst zu unterscheiden, 

ob die Wohnung zur Eigennutzung oder 

als Vorsorgewohnung zur Fremdver-

mietung angekauft wird. Während bei 

einem Erwerb zur Eigennutzung ver-

ständlicherweise die eigenen Bedürfnis-

se im Vordergrund stehen, sind bei der 

Fremdvermietung die Vermietbarkeit 

und die zu erwartenden Mietzinsein-

nahmen das Thema. Hier wird vor dem 

Ankauf daher auch zu prüfen sein, ob 

die kaufgegenständliche Wohnung dem 

Voll- oder dem Teilanwendungsbereich 

des Mietrechtsgesetzes unterliegt. 

Je nachdem können sich hier erheb-

liche Unterschiede bei der Höhe des 

zulässigen Mietzinses ergeben. Ist die 

kaufgegenständliche Wohnung schon 

vermietet, sollte dieses Thema jeden-

falls vorab geklärt werden, da ansons-

ten mitunter das Risiko einer Rückfor-

derung überhöhter Mietzinse durch den 

Mieter besteht. Bei einem Ankauf einer 

bereits vermieteten Wohnung sollte 

auch bedacht werden, dass ein beste-

hender Mietvertrag wegen der in aller 

Regel zur Anwendung kommenden 

Kündigungsschutzbestimmungen des 

MRG nach dem Ankauf nicht ohne wei-

teres gekündigt werden kann. Zusätz-

lich gilt für eine Kündigung wegen Ei-

genbedarfs eine zehnjährige Sperrfrist; 

das heißt, für Käufer, die beabsichtigen, 

die Wohnung in naher Zukunft für sich 

oder Kinder verwenden zu wollen, kann 

es mitunter ein böses Erwachen geben. 

Was den Erwerb von Altbauwohnun-

gen betrifft, empfiehlt sich stets eine 

gründliche Recherche nicht nur den 

technischen Zustand der Wohnung be-

treffend, sondern auch des Gebäudes, 

die Höhe der Rücklage und auch die 

Frage, ob allenfalls zeitnah Sanierun-

gen geplant sind, an denen dann auch 

der Käufer als künftiger Eigentümer 

anteilsmäßig mitzahlen muss. Ganz 

generell ist eine gründliche Überprü-

IMMOBILIENERWERB

Im Interview zum Thema
Rechtsanwältin Simone Maier Hülle  
im Interview mit Redakteurin Carolin  
Rosmann:  Jetzt online ansehen!

kompakt.immobilieninvestment.at
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fung des Wohnungseigentumsvertra-

ges bei Ankauf einer Eigentumswoh-

nung wichtig. 

Einfamilienhaus
Wird ein Neubau erworben – sei es Haus 

oder Wohnung –, sollte schon vor dem 

Ankauf ein besonderes Augenmerk auf 

die technische Ausführung gelegt wer-

den. Die bezughabenden Beilagen wie 

die Bau- und Ausstattungsbeschreibung 

sollten hier eingehend abgestimmt und 

geprüft werden – am besten von einem 

entsprechenden Fachmann. Auch in 

dieser Hinsicht kommt es immer wieder 

zu negativen Überraschungen, weil die 

Käufer zumeist nicht über die hinrei-

chenden technischen Kenntnisse verfü-

gen, um die Qualität der Ausführung be-

urteilen zu können – zumal sie ja beim 

Bauen selbst nicht dabei sind. Eine Ab-

wicklung nach dem Bauträgervertrags-

gesetz bietet hier zumindest eine gute 

Absicherung, da die Kaufpreisraten nur 

nach Baufortschritt ausgezahlt werden 

dürfen und einem externen Sachver-

ständigen die technische Kontrolle der 

jeweiligen Bauabschnitte obliegt. Ganz 

anders der Erwerb eines Grundstücks 

zur eigenen Bebauung – hier sind pri-

mär Flächenwidmung und Bebauungs-

bestimmungen von Relevanz, um si-

chergehen zu können, dass der geplante 

Bau auch entsprechend umgesetzt wird.

Fazit
Nachdem die Abwicklung von Kaufver-

trägen – gleich welcher Art – zuneh-

mend komplexer wird, gewinnt mittler-

weile bei allen Erwerbsvorgängen eine 

umsichtige und gründliche Beratung an 

Bedeutung. Diese fängt bei einer pro-

fessionellen Immobilienvermittlung an 

und setzt sich bei den technischen und 

rechtlichen Belangen fort. 

IMMOBILIENERWERB

Simone MaierHülle 
Rechtsanwältin  
und Partnerin  
M2S Rechtsanwälte

„Nachdem die Abwicklung von Kaufverträgen – gleich 
welcher Art – zunehmend komplexer wird, gewinnt 
mittlerweile bei allen Erwerbsvorgängen eine 
umsichtige und gründliche Beratung an Bedeutung.“

IMMOBILIENBEWERTUNG

Expertise
durch Erfahrung

www.reinberg-partner.com
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ESG – Die große  
Herausforderung im 
Wohnungseigentum
ESG dominiert seit einigen Jahren alle Wirtschaftsbereiche, 
so auch die Immobilienbranche. Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein finden über mehrere Wege ebenso 
Eingang in das Wohnungseigentum.

Unter der ökologischen Nachhaltig-

keit (Environmental) versteht man 

den Erhalt der Natur durch – was die 

Immobilienwirtschaft betrifft – CO2-freie 

Gebäude, weniger Flächenversiegelung, 

weniger Materialeinsatz, einen schonen-

den Umgang mit Ressourcen wie Wasser, 

Energie sowie durch Reduktion und Re-

cycling von Müll. Die soziale Nachhal-

tigkeit (Social) definiert sich als inter-

generationelle Verteilungsgerechtigkeit, 

die sich unter anderem mit der Armuts-

bekämpfung, Deckung der Grundbe-

dürfnisse und der Chancengleichheit 

befasst. Bei Governance geht es vor 

allem um Transparenz und Verhinde-

rung von Korruption und Geldwäsche.

ESGRegulatorien
Die Fülle der bezüglich ESG und Nach-

haltigkeit ergangenen EU-Regulatorien 

und der darauf fußenden nationalen 

Vorschriften macht es mittleren und 

kleineren Unternehmen und vor al-

lem privaten Wohnungs- und Liegen-

schaftseigentümern geradezu unmög-

lich, mit einem verhältnismäßigen 

Aufwand die Rechtslage zu erfassen 

und deren Bedeutung für ihre Immo-

bilien zu erkennen. ESG-Regulatorien 

regeln vorrangig das Reporting der 

Unternehmen, was einen faktischen 

Druck auf alle Geschäftspartner der be-

richtspflichtigen Unternehmen macht. 

Somit werden auch (künftige) Woh-

nungseigentümer mit dem Begriff ESG 

konfrontiert, beginnend beim Ankauf, 

dessen Finanzierung bis hin zu der Ent-

scheidung, gegebenenfalls nachhaltige 

Änderungen vorzunehmen, wie zum 

Beispiel ein nachhaltiges Heizsystem 

einzubauen. Die EU-Regulatorien ver-

pflichten Wohnungseigentümer oder 

Wohnungseigentümergemeinschaften 

nur mittelbar. Zu erwarten ist, dass bei 

der Bewertung von Wohnungseigen-

tumsanlagen und Wohnungseigen-

tumsobjekten in naher Zukunft Um-

stände berücksichtigt werden, die für 

die Erfüllung der europarechtlich sta-

tuierten ESG-Kriterien Relevanz haben. 

Taxonomiekonforme Immobilien wer-

den in Zukunft wohl höher bewertet 

werden. Sämtliche ESG-Regulatorien 

treffen damit jedenfalls indirekt auch 

Wohnungseigentümer und Immobi-

lienentwickler, die Wohnungseigen-

tumsanlagen errichten oder sanieren.

WEGNovelle 2022
In der Praxis kommen auf Wohnungs-

eigentümer große Herausforderungen, 

vorrangig derzeit bei der Umstellung 

ihrer Heizungs- und Kühlsysteme auf 

erneuerbare Energieträger, zu. Die 

WEG-Novelle 2022 hat nur punktuelle 

Neuerungen in Richtung Nachhaltig-

keit gebracht. Im Wesentlichen wurde 

die Errichtung von E-Ladestationen zum 

Langsamladen eines Elektrofahrzeugs, 

von Solaranlagen auf dem Dach eines 

Einzelgebäudes oder Reihenhauses und 

Beschattungsvorrichtungen erleichtert. 

Für die Rücklagenbildung wurde klar-

gestellt, dass auch auf künftige Auf-

wendungen zur thermischen Sanierung 

oder energietechnischen Verbesserung 

des Gebäudes Bedacht zu nehmen ist. 

Mit diesen Maßnahmen kann ein Bei-

trag zum E von ESG gesetzt werden. Die 

auch mit der Novelle erleichterte Um-

setzung einer barrierefreien Ausgestal-

tung eines Wohnungseigentumsobjekts 

oder von allgemeinen Teilen der Liegen-

schaft kann wiederum dem S von ESG 

zuträglich sein. 

Mit Spannung erwarten wir weitere 

Gesetzesänderungen im Wohnungsei-

gentumsrecht. M2S berät bei Nachhaltig-

keitsthemen im Wohnungseigentum und 

begleitet Mandanten in streitigen wie 

auch außerstreitigen Gerichtsverfahren.

NACHHALTIGKEIT

Manuela  
MaurerKollenz 
Rechtsanwältin  
und Partnerin  
M2S Rechtsanwälte
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Clarity.

Die DORDA Partner
Magdalena Brandstetter 
& Stefan Artner mit Anwältin 
Julia Haumer-Mörzinger

Legal 500 

Adresse: Ditscheinergasse 3/10 - 1030 Wien - Tel.: +43 (0)1/713 42 70 - Mail: office@vasak.law

www.vasak.law



BAUTRÄGERINSOLVENZ

INSOLVENZ DES BAUTRÄGERS: 

Welche Rechte und  
Möglichkeiten habe 
ich als Käufer?
Was tun, wenn der Bauträger pleitegeht? Welche 
Möglichkeiten Käufer im Fall des Falles haben und welche 
Rolle das Bauträgervertragsgesetz dabei spielt.

Es ist der Albtraum jedes Erwerbers: 

Der Bauträger wird insolvent. Um 

diese Situation abzufedern, trifft das 

Bauträgervertragsgesetz (BTVG) An-

ordnungen, die den Erwerber bestmög-

lich schützen sollen.

Das BTVG sieht drei verschiedene 

Sicherungsmodelle vor: die schuld-

rechtliche, die grundbücherliche in 

Verbindung mit Ratenzahlung und die 

pfandrechtliche Sicherung. Die 

Anwendung einer dieser Siche-

rungsmethoden ist für den Bau-

träger gegenüber Konsumenten 

verpflichtend. Die Ergebnisse der 

jeweiligen Sicherstellungsvarian-

te sind jedoch unterschiedlich: 

Während die schuldrechtliche 

Sicherung den Erhalt des Kauf-

preises bei einem Verlust der 

Wohnsubstanz sichert, ermöglicht die 

grundbücherliche Sicherstellung in 

Verbindung mit einem Ratenplan den 

Erwerb der Wohnung. Im letzteren Fall 

besteht jedoch das Risiko, dass das in 

Bau befindliche Gebäude von den Käu-

fern fertiggestellt werden muss.

Die in der Praxis bedeutsamste Si-

cherstellungsmethode ist die grundbü-

cherliche Sicherstellung in Verbindung 

mit Ratenzahlung. Bei dieser Variante 

wird im Grundbuch nach Unterzeich-

nung des Kaufvertrags die Zusage der 

Einräumung von Wohnungseigentum 

angemerkt. Der Bauträger erhält nach 

Baufortschritt Teile des Kaufpreises 

vom – für den Bauträgervertrag (außer 

bei schuldrechtlicher Sicherung) ver-

pflichtend zu bestellenden – Treuhän-

der. Die Bestellung des Treuhänders 

dient insbesondere dem Schutz des Er-

werbers. Immerhin treffen den Treu-

händer zahlreiche Aufklärungspflich-

ten, insbesondere hinsichtlich der 

Rechtsfolgen im Falle der Insolvenz des 

Bauträgers. Außerdem hat der Treu-

händer eine Prüfpflicht, wonach er die 

Kaufpreisteile nur nach Überprüfung 

des Baufortschritts auszahlen darf. In 

der Praxis erfolgt die Überprüfung und 

Bestätigung des Baufortschritts auf 

Basis einer Baufortschrittsbestätigung 

eines Ziviltechnikers.

Bestmögliche Absicherung
Bei der schuldrechtlichen Sicherung 

wird eine Bankgarantie hinterlegt, auf 

deren Basis der Bauträger sofort den ge-

samten Kaufpreis verlangen kann. Diese 

Methode ist allerdings kostenintensiv. 

Praktisch totes Recht ist die pfandrecht-

liche Sicherung. Hierbei muss zur Ab-

sicherung allfälliger Rückforderungsan-

sprüche des Käufers ein Pfandrecht in 

Höhe des Kaufpreises samt Zinsen im 

Grundbuch einverleibt werden. 

Das BTVG trifft gute Anordnungen 

zum Schutz der Erwerber. Das ist insbe-

sondere relevant, weil im Falle einer In-

solvenz der Masseverwalter das Wahl-

recht hat – er kann entscheiden, ob er 

das Projekt fertigstellt oder vom Vertrag 

zurücktritt. In letzterem Fall muss der 

Erwerber selbst tätig werden oder sich 

für einen Vertragsrücktritt ent-

scheiden. Diesfalls sind die Rück-

forderungsansprüche jedoch 

nur Insolvenzforderungen und 

werden daher nur quotenmäßig 

bedient. Mit den Sicherstellungs-

modellen des BTVG ist der Erwer-

ber auch im unschönen Fall einer 

Bauträgerinsolvenz daher best-

möglich abgesichert.

Magdalena Brandstetter, 
Julia HaumerMörzinger, 
Stefan Artner 
DORDA Rechtsanwälte
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IMMOBILIENSCHENKUNG

Wie verschenke ich  
eine Liegenschaft? 
Die Übertragung von Vermögen, vor allem 
Liegenschaftsvermögen, von einer Generation auf 
die nachfolgende ist für die zukünftige Erhaltung des 
Familienvermögens von großer Bedeutung. Dennoch ist 
es nicht immer einfach, den richtigen Zeitpunkt einer 
Übertragung von Liegenschaften zu Lebzeiten allgemein 
zu bestimmen.

Notarinnen und Notare sind sehr 

häufig mit Fragstellungen im Zu-

sammenhang mit der Schenkung von 

Liegenschaften, insbesondere Grund-

stücken, Häusern oder Wohnungen, be-

fasst. Gestützt auf diese Erfahrungen 

können sie den Entscheidungsprozess 

optimal begleiten und die rechtlichen 

und steuerlichen Rahmenbedingungen 

erörtern. Damit soll eine Grundlage für 

Geschenkgeberinnen und Geschenkge-

ber sowie Geschenknehmerinnen und 

Geschenknehmer geschaffen werden, 

um eine fundierte Entscheidung tref-

fen zu können. 

Ganz wichtig ist dabei, eine den 

persönlichen Bedürfnissen angepass-

te rechtliche Absicherung der Bedürf-

nisse der Geschenkgeberinnen und 

Geschenkgeber zu vereinbaren. Dies 

gelingt etwa durch die Regelung eines 

Fruchtgenuss- oder eines Wohnrechtes 

sowie eines Belastungs- und Veräuße-

rungsverbotes. Damit ist ausgeschlos-

sen, dass die Wohnung zu Lebzeiten 

nicht mehr genutzt oder gar veräußert 

oder verpfändet werden darf.

Zumeist sind auch steuerliche Über-

legungen der Ausgangspunkt dafür, 

eine Immobilie zu verschenken. Wie 

hoch sind die Steuern, die bei einer 

Übertragung einer Liegenschaft durch 

eine Schenkung anfallen? Gibt es zu-

künftig vielleicht höhere Steuern, Stich-

wort Erbschafts- oder gar Vermögens-

steuern? Wie verhält es sich mit allfällig 

vorhandenen Befreiungen im Zusam-

menhang mit der Immobilienertrag-

steuer? Das sind häufige Fragestellun-

gen, die mit einer Notarin bzw. einem 

Notar besprochen werden können. 

Weitreichende Entscheidungen
Daneben dürfen familiäre Überle-

gungen nicht zu kurz kommen. Es ist 

überaus wichtig, den Familienfrie-

den zu wahren und mit der Familie 

vorauszudenken. Insbesondere sollte 

das Pf lichtteilsrecht von Nachkom-

men und Ehegatten bedacht werden. 

Durch begleitende Urkunden wie Erb- 

und Pflichtteilsverzichtsverträge oder 

letztwillige Verfügungen kann sicher-

gestellt werden, dass für die Zukunft 

alles geklärt ist.

Im Zusammenhang mit der Schen-

kung von Liegenschaften sind oft weit-

reichende Entscheidungen zu treffen. 

Eine Erstberatung im Zuge eines un-

verbindlichen Beratungsgespräches bei 

einer Notarin oder einem Notar kann 

wesentlich dazu beitragen, zu einer gut 

überlegten und nicht übereilten Ent-

scheidung zu kommen.

Ulrich Voit 
Notar, 
Pressesprecher  
der Österreichischen 
Notariatskammer
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7. November 2024 - Palais Berg - 1010 Wien

KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ

INTERNATIONALE 
AUSBLICKEINVESTMENT

RISK MANAGEMENT
„FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET“ ▶ PREPARING FOR THE FUTURE

2. IMMOBILIEN INVESTMENT KONGRESS IN WIEN

kongress.immobilien-investment.at

Jetzt teilnehmen und 
Early-Bird Ticket um € 990,- (exkl. Ust)

sichern!
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